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25. November 2024

Kleine Anfrage der Abgeordneten Jenny Groß, Sven Koch, Marion Schneid, 

Petra Schneider, Michael Wagner (alle CDU) 

„GEMA-Gebühren auf Weihnachtsmärkten“ 

– Drucksache 18/10738 –

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1 und 5: 

Die Kommunen entscheiden in eigener Verantwortung darüber, ob und wie Weih-

nachts-/Nikolaus-/Adventsmärkte (im Folgenden nur Weihnachtsmärkte genannt) 

durchgeführt werden. Aus rechtlicher Sicht erfüllen Städte und Gemeinden mit der Or-

ganisation und Durchführung von Weihnachtsmärkten eine im Rahmen der Daseins-

vorsorge als freie Selbstverwaltungsaufgabe (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemO) übertragene 

Pflicht, den Bestand an Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises zu sichern und 

zu wahren (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, Art. 49 Abs. 3 Satz 1 VerfRP). 
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Damit obliegt auch den Kommunen die Entscheidung über die Musiknutzung im Rah-

men der Weihnachtsmärkte. Die Landesregierung kann auf dieser gesetzlichen Grund-

lage keine Beurteilung zur derzeitigen Musik-Situation auf Weihnachtsmärkten in Bezug 

auf die GEMA und die Finanzen abgeben. 

 

 

Zu Frage 2 und 6: 

Vertragspartner der GEMA bezüglich der Tarife von Weihnachtsmärkten ist der Deut-

sche Städtetag als Mitglied in der Bundesvereinigung der Musikveranstalter e. V.. Hier 

werden die Anwendung und Ausgestaltung von GEMA Tarifen diskutiert und Preisnach-

lässe verhandelt. Die Landesregierung hat keine Verhandlungsmöglichkeiten mit der 

GEMA. Im Sinne der Kommunen und des musikalischen Angebots auf Weihnachts-

märkten hätte sich die Landesregierung für die Gemeinden und Städte kostengünsti-

gere GEMA-Gebühren gewünscht.  

 

 

Zu Frage 3 und 4: 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katharina Binz 

 


